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INHALT

A. BEKANNTMACHUNGEN

II.
Landeskirchliche Gesetze und Verordnungen

Reg.-Nr. 1201 (10) 448

Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sach-
sens hat mit der gemäß § 49 Abs. 1 der Kirchenverfassung erfor-
derlichen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Verfassung 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

Die Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Sachsens vom 13. Dezember 1950 (ABl. S. A 99), zuletzt geän-
dert durch Kirchengesetz vom 2. April 2006 (ABl. S. A 51), wird
wie folgt geändert:

1.  Die Präambel wird wie folgt geändert:
In Satz 1 werden die Wörter „getreu dem Glauben der Väter“
durch die Wörter „als Kirche der Reformation in der einen,
heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche“ ersetzt.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:
Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Landeskirche umfasst das Gebiet des Freistaates
Sachsen in den Grenzen von 1922, soweit es in der Bundesre-
publik Deutschland liegt.“

3.  Dem § 2 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Die Landeskirche steht durch die Unterzeichnung der
Leuenberger Konkordie in der Gemeinschaft  Evangelischer
Kirchen in Europa. Sie ist offen dafür, auch mit anderen Kir-
chen Kirchengemeinschaft festzustellen und zu verwirk-
lichen.“

4. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Landeskirche und ihre Untergliederungen sind
Körperschaften des öffentlichen Rechts. Der bisherige
Rechtsstatus der Stiftungen und Anstalten bleibt unbe-
rührt.“

Kirchengesetz
zur Änderung der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens

Vom 20. November 2006
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b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Die Landeskirche weiß sich verpflichtet, ihre Ver-
kündigung, ihre Lehre und ihren Dienst am biblischen
Zeugnis zu prüfen und Verfälschungen abzuwehren.“

5.  § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Die Kirche hat den Auftrag, das Evangelium Jesu
Christi allen Menschen zu bezeugen.
(2) Dieser Auftrag ist der ganzen Kirche gegeben. Alle
Getauften sind gerufen, ihn zu erfüllen.“

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 4.
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

6. § 6 wird wie folgt gefasst:
„§ 6

(1) Der weite Bereich kirchlichen Lebens erfordert eine vielsei-
tige Entfaltung des der Kirche gegebenen Auftrags in verschie-
denen Ämtern und Diensten. Diese werden besonders geordnet.
(2) Alle Ämter und Dienste in Kirche und Gemeinde tragen
gemeinsam zur Erfüllung des der Kirche gegebenen Auftra-
ges bei. In ihnen sollen die unterschiedlichen Gaben zur Ein-
heit und Stärkung der Kirche und zum Dienst in der Welt
zusammenwirken.
(3) Kirchliche Mitarbeiter im Haupt-, Neben- oder Ehrenamt
haben im Rahmen ihres besonderen Dienstes Anteil am Auf-
trag der Kirche.“

7. § 7 wird wie folgt gefasst:
„§ 7

(1) Unbeschadet der Aufgabe jedes Gemeindegliedes, das
Evangelium zu bezeugen, setzen die öffentliche Wortverkün-
digung und die Verwaltung der Sakramente ordentliche Beru-
fung voraus.
(2) Zum Amt der Wortverkündigung und Sakramentsverwal-
tung darf nur berufen werden, wer die vorgeschriebenen Prü-
fungen bestanden und das Ordinationsgelübde abgelegt hat.
Die mit der Ordination übernommenen Pflichten sind bindend
für das amtliche und das außeramtliche Handeln.“

8. § 8 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die in der Landeskirche tätigen Einrichtungen und
Werke sind ungeachtet ihrer Rechtsform durch den Auf-
trag Gottes an seine Kirche geforderte Wesens- und
Lebensäußerungen der Landeskirche und ihrer Gemein-
den. Sie wirken insbesondere in den Bereichen der Dia-
konie, der missionarischen Arbeit, der Ökumene und der
evangelischen Diaspora sowie der Bildung. Sie haben ihre
Arbeit in Bindung an Schrift und Bekenntnis und unter
Beachtung der landeskirchlichen Ordnung zu versehen.
Sie bedürfen der Anerkennung durch das Landeskirchen-
amt. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Missionarische Arbeit dient der Erfüllung des Auftra-
ges des Herrn der Kirche, das Evangelium allen Menschen
zu bezeugen. Der weltweite missionarische Auftrag der
Kirche wird in der Landeskirche vornehmlich durch das
Evangelisch-Lutherische Missionswerk Leipzig wahr-
genommen. Dieses unterhält und fördert im Rahmen seiner
Aufgaben Verbindungen zu Kirchen in der Ökumene
durch wechselseitige Teilhabe an Zeugnis und Dienst. Es
weiß sich mit seinen Partnern zur Weltmission verpflichtet.
Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.“

9. § 9 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.
b) Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„(2) Sie hat das Evangelium zu bezeugen und dafür zu
sorgen, dass die Taufe empfangen und das Abendmahl
gefeiert wird.
(3) Die Kirchgemeinde trägt Verantwortung für die Unter-
weisung im christlichen Glauben sowie für die diakoni-
sche und seelsorgerliche Praxis. Sie ist mitverantwortlich
für die Mission, die Ökumene und den Dienst der Kirche
in der Gesellschaft.“

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Der Herr schafft durch Wort und Sakrament Gemein-
schaft der Glieder mit ihm und untereinander. Darum sol-
len die Gemeindeglieder mit ihren Gaben und Kräften
ihrer Gemeinde und einander dienen. Die Gemeinde
ihrerseits soll Raum und Möglichkeit schaffen, diese
Gemeinschaft zu pflegen und im Dienst an jedermann zu
bewähren.“

10. § 10 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Kirchgemeinden, von ihnen gebildete Kirchspiele
und Kirchgemeindeverbände sind Körperschaften des
öffentlichen Rechts. Der bisherige Rechtsstatus der kirch-
lichen und geistlichen Lehen sowie der Stiftungen und
Anstalten bleibt unberührt.“

b) In Absatz 3 wird nach dem Wort „helfen“ das Wort „sie“
gestrichen.

c) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:
„(4) Die Kirchgemeinde ist räumlich begrenzt. Das
gesamte Gebiet der Landeskirche ist in Kirchgemeinden
aufgeteilt. Daneben können durch Kirchengesetz auch
von räumlichen Grenzen unabhängig Kirchgemeinden
gebildet werden.
(5) Die Neubildung, Veränderung, Aufhebung und Verei-
nigung von Kirchgemeinden sowie die Bildung, Aufga-
ben und Arbeitsweise von Kirchspielen werden durch Kir-
chengesetz geregelt.“

11. § 11 wird wie folgt gefasst:
„§ 11

(1) In jeder Kirchgemeinde wird ein Kirchenvorstand gebil-
det. Er leitet die Gemeinde und vertritt sie im Rechtsverkehr.
Er sorgt dafür, dass sie ihre Aufgaben erfüllt, ihren Verpflich-
tungen nachkommt und die ihr zustehenden Rechte wahrt.
Der besondere Dienst des Pfarrers ist es, die Kirchgemeinde
mit Wort und Sakrament zu leiten.
(2) Der Kirchenvorstand unterstützt die Mitarbeiter der
Gemeinde bei Erfüllung ihrer Aufgaben.
(3) Alle Amtsträger und Mitarbeiter der Kirchgemeinde bil-
den eine Dienstgemeinschaft, die ihre Aufgaben miteinander
abstimmt, so dass der Gemeinde am Besten gedient wird.
(4) Aufgaben, Ordnung, Vertretung und Verwaltung der
Kirchgemeinden werden im Einzelnen durch Kirchengesetz –
die Kirchgemeindeordnung – geregelt.“

12. § 11a wird aufgehoben.

13. § 12 wird aufgehoben.

14. Der bisherige § 13 wird § 12.

15. Die Überschrift vor § 13 wird die Überschrift vor § 12.
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16. Der bisherige § 14 wird § 13 und wie folgt gefasst:
„§ 13

(1) Der Kirchenbezirk trägt Verantwortung für den Auftrag
der Kirche in seinem Bereich.
(2) Er erfüllt übergemeindliche Aufgaben. Er unterstützt die
Kirchgemeinden und Einrichtungen. Er fördert die Zusam-
menarbeit der Kirchgemeinden untereinander und mit den
kirchlichen Einrichtungen und Werken im Kirchenbezirk.
(3) Der Kirchenbezirk fördert die missionarische und diako-
nische Arbeit, pflegt die ökumenische Zusammenarbeit der
Kirchen und nimmt seine Verantwortung in der Öffentlichkeit
wahr.“

17. Nach § 13 wird folgender § 14 eingefügt:
„§ 14

(1) In jedem Kirchenbezirk wird aus Vertretern der Kirch-
gemeinden und Kirchspiele eine Kirchenbezirkssynode gebil-
det.
(2) Die Kirchenbezirkssynode wirkt an der Leitung des 
Kirchenbezirks mit. Insbesondere hat sie folgende Aufgaben:
a) Sie wählt auf Vorschlag der Kirchenleitung den Super-

intendenten.
b) Sie wählt die synodalen Mitglieder des Kirchenbezirks-

vorstandes.
c) Sie beschließt den Haushalt des Kirchenbezirks und sei-

ner Einrichtungen.
d) Sie wirkt mit bei der Entwicklung der Stellenstruktur im

Kirchenbezirk.
e) Sie unterstützt den Superintendenten bei den Visitationen

im Kirchenbezirk.
(3) Sie setzt sich nach folgenden Grundsätzen zusammen:
a) Für die Anzahl der gewählten Mitglieder ist die Zahl der

Gemeindeglieder in den Kirchgemeinden und Kirchspie-
len zu berücksichtigen.

b) Für die Zahl und Auswahl der berufenen Mitglieder sind
insbesondere die Vielgestaltigkeit und die kirchlichen
Aufgaben im Kirchenbezirk zu berücksichtigen.

(4) Der Kirchenbezirksvorstand nimmt die Leitung und die
Vertretung des Kirchenbezirks im Rechtsverkehr wahr. Die
Stellung des Superintendenten bleibt unberührt.
(5) Der Kirchenbezirksvorstand nimmt die Aufgaben der Kir-
chenbezirkssynode zwischen deren Sitzungen wahr. Er er-
arbeitet den Haushalt- und Stellenplan des Kirchenbezirks
und setzt diesen um. Er übt die Dienstaufsicht über die beim
Kirchenbezirk angestellten kirchlichen Mitarbeiter aus.
(6) Der Kirchenbezirk darf zur Deckung seiner Bedürfnisse
von den ihm angehörenden Kirchgemeinden und Kirchspie-
len Umlagen erheben, soweit die eigenen Einnahmen hierfür
nicht ausreichen.
(7) Das Nähere wird durch Kirchengesetz geregelt.“

18. § 15 wird wie folgt gefasst:
„§ 15

(1) Die Superintendenten sind die führenden Geistlichen ihres
Kirchenbezirkes. Ihr Amt ist der Dienst der Visitation. Sie
sind zu Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung im
ganzen Kirchenbezirk berechtigt.
(2) Sie haben insbesondere folgende Aufgaben:
1. Beaufsichtigung und Förderung des kirchlichen Lebens,
2. seelsorgerliche Begleitung der Pfarrer und Kandidaten,

Aufsicht über die Amtsführung und den Wandel der Pfar-
rer und Kandidaten sowie Sorge für ihre Fortbildung,

3. regelmäßige Kirchenvisitationen,
4. Ordination und Einführung der Pfarrer,

5. Bereinigung von Beschwerdefällen,
6. Verantwortung für die geistliche Beratung, Begleitung

und Förderung der Mitarbeiter des Kirchenbezirkes,
7. Förderung der Gemeinschaft aller kirchlichen Mitarbeiter

sowie der Zusammenarbeit der kirchlichen Dienste und
Werke im Kirchenbezirk,

8. Förderung der Ökumene,
9. Vertretung des Kirchenbezirkes in der Öffentlichkeit,
10. Beratung des Landesbischofs (vgl. § 28 Abs. 3).
(3) Ihr Amt soll mit einem ständigen Pfarramt verbunden sein.
(4) Im Einzelnen werden die Aufgaben der Superintendenten
durch Kirchengesetz geregelt.
(5) Die Superintendenten werden auf Vorschlag der Kirchen-
leitung von der Kirchenbezirkssynode in geheimer Abstim-
mung gewählt.
(6) Sie werden nach der Wahl von der Kirchenleitung ernannt,
vom Landeskirchenamt verpflichtet und vom Landesbischof
in ihr Amt eingeführt. Vor der Ernennung ist die Erklärung
des Kirchenvorstandes zur Entsendung in das ständige Pfarr-
amt einzuholen.“

19. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.

20. § 18 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Sie trägt Verantwortung für alle Angelegenheiten der
Landeskirche und kann darüber beraten und beschließen.
Gemeinsam mit den anderen kirchenleitenden Organen
sorgt sie dafür, dass das Evangelium rein verkündigt wird
und die Sakramente einsetzungsgemäß gefeiert werden.
Die Landessynode kann Kundgebungen erlassen.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Der Landessynode obliegen insbesondere folgende
Aufgaben:
1. die landeskirchliche Gesetzgebung,
2. die Prüfung und Erledigung der Vorlagen,
3. die Beschlussfassung über den Haushaltplan der

Landeskirche und die Entlastung nach Abschluss der
Rechnungsprüfung,

4. die Beschlussfassung über die Erhebung von Kir-
chensteuern,

5. die Beschlussfassung über die Aufnahme von Kre-
diten durch die Landeskirche, soweit nicht dem Lan-
deskirchenamt übertragen,

6. die Beschlussfassung über Gesuche und Eingaben an
die Landessynode,

7. die Beschlussfassung über die Grenzen der Landes-
kirche,

8. die Beschlussfassung über Ordnungen des kirch-
lichen Lebens,

9. die Beschlussfassung über die Einführung neuer Got-
tesdienstordnungen, Agenden und Gesangbücher,

10. die Wahl des Landesbischofs und des Präsidenten des
Landeskirchenamtes,

11. die Wahl der synodalen Mitglieder und stellvertreten-
den Mitglieder der Kirchenleitung sowie die Wahl
von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern
der Synoden gliedkirchlicher Zusammenschlüsse,

12. die Beschlussfassung auf Beschwerden über den Lan-
desbischof, das Landeskirchenamt und die Kirchen-
leitung.“
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21. § 19 wird wie folgt gefasst:
„§ 19

(1) Die Landessynode besteht aus 80 Mitgliedern, von denen
60 zu wählen und 20 zu berufen sind.
(2) Für die Wahl der Mitglieder der Landessynode wird das
Gebiet der Landeskirche in 20 Wahlkreise aufgegliedert.
(3) In jedem Wahlkreis sind drei Synodale zu wählen, dar-
unter ein Pfarrer. Als Pfarrer im Sinne dieser Bestimmung
gelten alle Geistlichen nach Absatz 5 Buchst. b bis f.
(4) Vier zu berufende Mitglieder müssen Superintendenten
der Landeskirche sein. Ferner soll ein Universitätsprofessor
der Theologie an der Theologischen Fakultät Leipzig in die
Landessynode berufen werden.
(5) Wahlberechtigt sind 
a) alle Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen der

Landeskirche sowie
b) Pfarrer und Pfarrerinnen, die in der Landeskirche eine

Pfarrstelle innehaben,
c) ordinierte Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen,
d) andere Ordinierte, die in einem Dienstverhältnis zur Lan-

deskirche stehen oder als Pfarrer und Pfarrerinnen im
Ehrenamt tätig sind,

e) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe,
f) Pfarrer und Pfarrerinnen sowie andere Ordinierte im

Ruhestand, die das 68. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.

(6) Die Wahl wird von der Kirchenleitung ausgeschrieben
und vom Landeskirchenamt durchgeführt. 
(7)  Das Nähere zur Wahl regelt ein Kirchengesetz.“

22. § 20 wird wie folgt gefasst:
„§ 20

(1) Die Berufung von Mitgliedern der Landessynode nimmt
die Kirchenleitung vor. Sie berücksichtigt dabei die Viel-
gestaltigkeit des kirchlichen Lebens und der kirchlichen Auf-
gabenfelder, vornehmlich in den Diensten, Werken und Ein-
richtungen der Landeskirche, soweit sich diese nicht schon in
den gewählten Mitgliedern darstellt. Befindet sich unter den
gewählten Mitgliedern kein Vertreter des sorbischen Bevöl-
kerungsteils, so ist ein solcher zu berufen. 
(2) Für die Berufung der Superintendenten (§ 19 Abs. 4) ist
der Kirchenleitung ein von den Superintendenten der Landes-
kirche zu beschließender Vorschlag zuzuleiten, der die dop-
pelte Anzahl von Namen der zu Berufenden enthalten muss.“

23. § 21 wird wie folgt gefasst:
„§ 21

(1) In die Landessynode gewählt oder berufen werden kön-
nen 
a) alle Glieder von Kirchgemeinden der Landeskirche, die

nach der bestehenden Ordnung zum Kirchenvorsteher
wählbar sind,

b) alle in § 19 Abs. 5 Buchst. b bis f genannten Geistlichen
sowie ordinierte theologische Hochschullehrer.

(2) Mitglieder des Landeskirchenamtes können der Landes-
synode nicht angehören.
(3) Superintendenten können nicht in die Landessynode
gewählt werden.“

24. § 22 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 und 2 wird das Wort „Gelübde“ jeweils durch

das Wort „Gelöbnis“ ersetzt.

bb) In Satz 1 werden die Wörter „die innere und äußere Wohl-
fahrt“ durch die Wörter „das innere und äußere Wohl“
ersetzt.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

25. § 23 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Scheidet ein gewähltes Mitglied der Landessynode
vorzeitig aus, so tritt an seine Stelle derjenige Geistliche
nach § 19 Abs. 5 Buchst. b bis f  oder dasjenige Gemein-
deglied nach § 21 Abs. 1 Buchst. a, das als Kandidat bei
der Wahl nach dem Gewählten die meisten abgegebenen
gültigen Stimmen erhalten hat. Steht kein solcher Kandi-
dat als Mitglied zur Verfügung, so hat die Kirchenleitung
eine Ersatzberufung aufgrund von Kandidatenvorschlä-
gen aus dem Wahlkreis vorzunehmen.“

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Scheidet ein berufenes Mitglied vorzeitig aus, so hat
die Kirchenleitung eine entsprechende Ersatzberufung
vorzunehmen.“

26. § 26 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird das Wort „Vernehmen“ durch das Wort

„Benehmen“ ersetzt.
b) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 36 Abs. 5 Satz 4“ durch

die Angabe „§ 36 Abs. 7 Satz 4“ ersetzt.
c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Die Landessynode kann die Erledigung einzelner Be-
schwerden (vgl. § 18 Abs. 3 Nr. 12), Gesuche oder Eingaben
(vgl. § 18 Abs. 3 Nr. 6) einem ihrer Ausschüsse übertragen.“

27. § 27 wird wie folgt gefasst:
„§ 27

(1) Der Landesbischof ist der führende Geistliche der Lan-
deskirche. Sein Dienst ist, mit Gottes Wort die Landeskirche
zu leiten. Er kann Hirtenbriefe erlassen.
(2) Der Landesbischof achtet darauf, dass das Evangelium rein
verkündigt und die Sakramente einsetzungsgemäß gefeiert
werden. Er ist zur Wortverkündigung und Sakramentsverwal-
tung im ganzen Gebiet der Landeskirche berechtigt.
(3) Seine Aufgabe ist es, die Einheit der Landeskirche zu be-
wahren und zu stärken. Der Landesbischof pflegt die Verbin-
dung mit anderen Kirchen und repräsentiert die Landeskirche
in der Öffentlichkeit.
(4) Zu seinem Dienst gehört insbesondere:
1. Kirchenbezirke und Kirchgemeinden zu visitieren,
2. Evangelisation und Volksmission zu fördern,
3. die von Schrift und Bekenntnis geforderte Stellungnahme

der Kirche zu den Fragen und Aufgaben der Zeit herbei-
zuführen,

4. die Superintendenten in ihr Amt einzuführen und ihnen
Weisungen für ihren Dienst zu geben,

5. über die Ordination von Pfarrern und Pfarrerinnen durch
die Superintendenten nach Feststellung der Ordinations-
voraussetzungen zu entscheiden (vgl. § 32 Abs. 6) und die-
se anzuordnen,

6. dem Landeskirchenamt Vorschläge für die von diesem zu
besetzenden Pfarrstellen zu machen, über die Berufung
von Pfarrern und Pfarrerinnen in das Pfarrerdienstver-
hältnis auf Probe im Rahmen des § 28 Abs. 2 Nr. 2 mitzu-
entscheiden,

7. das Gespräch mit den Gemeinden, den Pfarrern und Pfar-
rerinnen sowie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu
suchen,
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8. Seelsorge auszuüben,
9. den Pfarrern und Pfarrerinnen mit Rat und Weisung zu

helfen,
10. die wissenschaftliche Fortbildung der Pfarrer und Pfarre-

rinnen zu fördern,
11. für die Ausbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen zu sorgen

und zu diesem Zwecke die Verbindung mit den theologi-
schen Ausbildungsstätten, insbesondere mit der Univer-
sität Leipzig, zu pflegen sowie die geistliche Aufsicht
über das Predigerseminar zu führen,

12. sich der geistlichen Förderung der anderen kirchlichen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anzunehmen,

13. die Predigttexte und die Schriftlesungen für die Bußtage
und bei besonderen Anlässen zu bestimmen.“

28. Die Überschrift vor § 28 wird die Überschrift vor § 27.

29. § 28 wird wie folgt gefasst:
„§ 28

(1) Der Landesbischof handelt in geschwisterlichem Zusam-
menwirken mit den anderen Organen der Landeskirche.
(2) Er ist beteiligt
1. an der Kirchenleitung als Vorsitzender,
2. an der Arbeit des Landeskirchenamtes durch die Teilnah-

me an dessen kollegialer  Beschlussfassung, bei der seine
Stimme im Falle der Stimmengleichheit den Ausschlag
gibt,

3. an den theologischen Prüfungen als Vorsitzender der
Kommissionen.
Er kann einzelne Angelegenheiten, für die an sich das
Landeskirchenamt zuständig ist, für die Entscheidung
durch die Kirchenleitung in Anspruch nehmen.

(3) Der Landesbischof bezieht die Superintendenten in wich-
tige geistliche Angelegenheiten und Fragen des kirchlichen
Lebens beratend ein.
(4) Der Landesbischof kann gegen Beschlüsse der Landes-
synode, gegen die er aus geistlichen Gründen Bedenken hat,
Widerspruch erheben, sofern nicht bereits die Kirchenleitung
Widerspruch nach § 36 Abs. 7 eingelegt hat. Wird der Wider-
spruch nicht während der laufenden Tagung der Landessyno-
de erhoben, so ist er innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach der Beschlussfassung einzulegen. Die angefochtenen
Beschlüsse erlangen dann Rechtswirkung, wenn die Landes-
synode sie auf ihrer nächsten Tagung mit der für Änderungen
der Kirchenverfassung erforderlichen Mehrheit bestätigt hat.“

30. § 29 wird wie folgt gefasst:
„§ 29

(1) Der Landesbischof wird von der Landessynode in gehei-
mer Abstimmung für eine Amtsdauer von zwölf Jahren
gewählt. Eine befristete Verlängerung ist möglich. Das Nähe-
re regelt ein Kirchengesetz.
(2) Die Wahl wird durch die Kirchenleitung in Fühlungnahme
mit der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands und der Evangelischen Kirche in Deutschland
vorbereitet.
(3) Der Landesbischof wird durch die Kirchenleitung ver-
pflichtet und hat dabei vor dieser folgendes Gelöbnis abzule-
gen:
,Ich gelobe vor Gott, gebunden an die Heilige Schrift gemäß
dem Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche, den mir
anvertrauten Dienst als Landesbischof der Evangelisch-
Lutherischen  Landeskirche Sachsens nach den in der Lan-
deskirche geltenden Ordnungen treu auszuüben.‘“

31. § 30 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 3 und 4 wird das Wort „Behinderung“

jeweils durch das Wort „Verhinderung“ ersetzt.
b) In Absatz 4 wird das Wort „Hilfsarbeiter“ durch das Wort

„Mitarbeiter“ ersetzt.

32. § 31 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Evangelisch-Lutherische Landeskirchenamt Sach-
sens hat seinen Sitz in Dresden.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.
c) Absatz 3 wird Absatz 2.
d)  Im neuen Absatz 2 werden die Wörter „Rechtskenntnisse

haben soll und zur Führung eines Leitungsamtes befähigt 
ist“ durch die Wörter „die Befähigung zum Richteramt
haben soll“ ersetzt.

e)  Absatz 4 wird Absatz 3.

33. § 32 wird wie folgt gefasst:
„§ 32

(1) Dem Landeskirchenamt obliegt die Verwaltung aller An-
gelegenheiten der Landeskirche gemäß der Kirchenverfas-
sung, den Kirchengesetzen und den Beschlüssen der Landes-
synode und der Kirchenleitung, soweit nicht die Zuständigkeit
einem anderen Organ übertragen ist.
(2) Unbeschadet der Aufsichtsbefugnis anderer Stellen führt
das Landeskirchenamt die oberste Aufsicht über die Kirchge-
meinden, Kirchgemeindeverbände und Kirchenbezirke und
deren Organe sowie über die anderen in der Landeskirche
bestehenden Körperschaften, Einrichtungen und Werke und
erteilt die sich daraus ergebenden Genehmigungen. Es unter-
stützt die Kirchgemeinden und Kirchenbezirke bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben durch Beratung und Information.
(3) Das Landeskirchenamt sorgt für die Einhaltung und
Weiterentwicklung der landeskirchlichen Ordnung und kann
im Rahmen seiner Zuständigkeit Rechtsvorschriften er-
lassen.
(4) Dem Landeskirchenamt obliegt die Durchführung des
Haushaltplanes der Landeskirche. Es verwaltet das Vermögen
der Landeskirche und führt die Aufsicht über die kirchlichen
Stiftungen.
(5) Das Landeskirchenamt vertritt die Landeskirche im
Rechtsverkehr.
(6) Das Landeskirchenamt sorgt für die Aus- und Weiterbil-
dung der Pfarrer und der anderen kirchlichen Amtsträger,
regelt das kirchliche Prüfungswesen, entscheidet über die
Errichtung und Einziehung von Pfarrstellen, stellt die Voraus-
setzungen für die Ordination der Pfarrer fest (vgl. § 27 Abs. 4
Nr. 5) und wirkt an der Besetzung der Pfarrstellen gemäß der
landeskirchlichen Ordnung mit. Es kann Disziplinarverfahren
nach Maßgabe des dafür geltenden Rechts einleiten.
(7) Dem Landeskirchenamt obliegt die Berufung, Anstellung
und Entlassung aller im unmittelbaren Dienst der Landeskir-
che stehenden Amtsträger, soweit kirchengesetzlich nichts
anderes bestimmt ist. Es übt die Dienst- und Fachaufsicht
über diese Amtsträger aus.
(8) Das Landeskirchenamt unterrichtet die Kirchenleitung
über alle wichtigen Angelegenheiten, bereitet ihre Sitzungen
vor und führt ihre Beschlüsse aus. Es nimmt Aufgaben der
Kirchenleitung wahr, soweit ihm diese von der Kirchenleitung
allgemein oder für bestimmte Fälle zur Erledigung in eigener
Verantwortung übertragen sind.
(9) Das Landeskirchenamt ist befugt, einzelne ihm obliegen-
de Aufgaben allgemein oder für bestimmte Fälle den ihm
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nachgeordneten kirchlichen Dienststellen zur Wahrnehmung
in eigener Verantwortung zu übertragen, soweit eine solche
Übertragung nicht kirchengesetzlich ausgeschlossen ist.“

34. § 33 wird wie folgt gefasst:
„§ 33

(1) Der Präsident leitet das Landeskirchenamt und führt den
Vorsitz bei dessen kollegialen Beratungen. Er übt die dem
Landeskirchenamt nach § 32 Abs. 5 zustehende Vertretung
der Landeskirche aus. Er leitet den Geschäftsgang des Lan-
deskirchenamtes und führt die Dienstaufsicht über die Mit-
glieder und Mitarbeiter des Landeskirchenamtes.
(2) Der Präsident wird auf Vorschlag der Kirchenleitung durch
die Landessynode in geheimer Abstimmung für eine Amts-
dauer von zwölf Jahren gewählt. Eine befristete Verlängerung
ist möglich. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.
(3) Die Wahl wird durch die Kirchenleitung in Fühlungnahme
mit der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands und der Evangelischen Kirche in Deutschland
vorbereitet.
(4) Der Präsident wird durch die Kirchenleitung verpflichtet.
(5) Er wird im Falle seiner Verhinderung durch ein von ihm
selbst bestimmtes rechtskundiges Mitglied des Landeskir-
chenamtes vertreten.
(6) Ist das Amt des Präsidenten verwaist, so regelt die Kir-
chenleitung seine Vertretung bis zur Wahl eines neuen Präsi-
denten.“

35. § 34 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 31 Abs. 3“ durch

die Angabe „§ 31 Abs. 2“ ersetzt.
b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
c) Absatz 2 wird aufgehoben.

36. § 36 wird wie folgt gefasst:
„§ 36

(1) Die Kirchenleitung hat die Aufgabe, die Landeskirche in
gemeinsamer Verantwortung von Landesbischof, Landes-
synode und Landeskirchenamt auf der Grundlage der Kir-
chenverfassung, der Kirchengesetze sowie der Beschlüsse der
Landessynode zu leiten.
(2) Sie sorgt dafür, dass der Auftrag der Kirche in allen Berei-
chen der Landeskirche evangeliumsgemäß ausgeübt und
erfüllt wird.
(3) Sie fördert die diakonische, missionarische und ökume-
nische Arbeit und nimmt Verantwortung für den Dienst der
Kirche in der Öffentlichkeit wahr.
(4) Sie vertritt die Landeskirche nach außen durch ihren Vor-
sitzenden, soweit diese Vertretung nicht dem Landeskirchen-
amt obliegt.
(5) Sie erlässt Kundgebungen.
(6) Die Kirchenleitung hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. Vorbereitung der Wahlen zur Landessynode (§ 19 Abs. 2

und 6), Berufung und Ersatzberufung von Mitgliedern der
Landessynode (§§ 18 Abs. 3, 20 Abs. 1 und 23 Abs. 4 und
5), Einberufung der Landessynode zu ihrer jeweils ersten
Tagung (§ 24 Abs. 3),

2. Vorlage von Entwürfen von Kirchengesetzen (§§ 40 Abs. 1,
46 Abs. 1) an die Landessynode sowie Vollzug und Ver-
kündung von Kirchengesetzen (§ 41 Abs. 1),

3. Bewilligung von Ausnahmen von Kirchengesetzen in be-
sonders begründeten Einzelfällen nach Vorlage durch das
Landeskirchenamt, soweit nicht das Landeskirchenamt
selbst dazu ermächtigt ist,

4. Erlass von Verordnungen mit Gesetzeskraft (§ 42 Abs. 1),
5. Beratung grundsätzlicher Fragen, die die Landeskirche

betreffen,
6. Anordnung außerordentlicher Buß-, Bet- und Feiertage

im Gesamtgebiet der Landeskirche,
7. Anordnung von Visitationen im Gesamtgebiet der Lan-

deskirche,
8. Ausschreibung von Landeskirchenkollekten,
9. Beschlussfassung über Grenzveränderungen zwischen

Kirchenbezirken,
10. Vorbereitung der Wahl des Landesbischofs und des Präsi-

denten des Landeskirchenamtes (§§ 29 Abs. 2, 33 Abs. 2),
11. Wahl der Mitglieder des Landeskirchenamtes auf Vor-

schlag des Landeskirchenamtes (§ 34) sowie Versetzung
der Mitglieder des Landeskirchenamtes in den Ruhestand
auf Vorschlag des Landeskirchenamtes,

12. Vorschlag von Superintendenten und deren Ernennung
nach der Wahl durch die Kirchenbezirkssynoden,

13. Übertragung von Aufgabenbereichen von besonderer
Bedeutung an Pfarrer und andere im Dienst der Landes-
kirche stehende Mitarbeiter,

14. Wahl und Ernennung der Mitglieder und stellvertretenden
Mitglieder kirchlicher Gerichte,

15. Begnadigung kirchlicher Amtsträger, in der Regel auf
Vorschlag des Landeskirchenamtes,

16. Entscheidungen in Lehrbeanstandungsverfahren,
17. Beratung von Grundsatzfragen der Aus- und Weiterbil-

dung der Pfarrer und der anderen Mitarbeiter im Verkün-
digungsdienst,

18. Beratung von Grundsatzfragen zur Struktur- und Stellen-
planung für die Landeskirche.

(7) Die Kirchenleitung kann Beschlüssen der Landessynode
widersprechen. Wird der Widerspruch nicht während der lau-
fenden Tagung der Landessynode erhoben, so ist er innerhalb
einer Frist von drei Monaten nach der Beschlussfassung ein-
zulegen. Tritt die Landessynode vor Ablauf dieser Frist zu
ihrer nächsten Tagung zusammen, so ist die Einlegung des
Widerspruches nur bis zum Beginn dieser Tagung zulässig.
Die angefochtenen Beschlüsse erlangen dann Rechtswirkung,
wenn die Landessynode sie auf ihrer nächsten Tagung mit der
für Änderungen der Kirchenverfassung erforderlichen Mehr-
heit bestätigt hat.“

37. § 37 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Bis zu vier von ihnen dürfen Synodale gemäß § 21 Abs. 1
Buchst. b sein.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 und Satz 2 wird das Wort „Behinderung“ jeweils

durch das Wort „Verhinderung“ ersetzt.
bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Dabei dürfen Synodale nach § 21 Abs. 1 Buchst. a nur
durch eben solche und Synodale nach § 21 Abs. 1 Buchst.
b nur durch ordinierte Synodale vertreten werden.“

c) In Absatz 4 werden die Wörter „des Landeskirchenamtes“
durch die Wörter „der Landessynode“ ersetzt.

38. In § 38 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „Behinderungsfall“ durch
das Wort „Verhinderungsfall“ ersetzt.

39. § 39 wird wie folgt gefasst:
„§ 39

Eines Kirchengesetzes bedarf es
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1. in allen Fällen, wo die Kirchenverfassung dies vorschreibt,
2. zur Änderung der Kirchenverfassung sowie zur Änderung

und Aufhebung bestehender Kirchengesetze,
3. zur Inkraftsetzung von Kirchengesetzen gliedkirchlicher

Zusammenschlüsse für die Landeskirche, sofern das
Recht des gliedkirchlichen Zusammenschlusses nicht
unmittelbar für die Landeskirche gilt,

4. zur Regelung der dienstrechtlichen Verhältnisse der kirch-
lichen Mitarbeiter einschließlich ihrer wirtschaftlichen
Versorgung,

5. zur Festsetzung vermögensrechtlicher Verpflichtungen
für Kirchenglieder, Kirchgemeinden, Kirchspiele, Kirch-
gemeindeverbände, Kirchenbezirke, kirchliche Lehen,
Stiftungen und Anstalten.“

40. § 40 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Landessynode kann auch auf Antrag ihrer Mitglieder
Kirchengesetze vorbereiten und einbringen.“

41. § 44 wird wie folgt gefasst:
„§ 44

Der Geldbedarf der Landeskirche ergibt sich aus dem Auf-
wand, der erforderlich ist
1. zur Erfüllung der Aufgaben, die der Landeskirche als sol-

cher obliegen,
2. zur Unterhaltung und Geschäftsführung der landeskirch-

lichen Organe und Behörden,
3. zur Förderung der in der Landeskirche tätigen Einrich-

tungen, Werke und Dienste,
4. zur Förderung allgemeiner kirchlicher Anliegen,
5. zur Erfüllung von Verbindlichkeiten, die der Landes-

kirche durch die Zugehörigkeit zur Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, zur Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, zum Lutherischen
Weltbund und zum Ökumenischen Rat der Kirchen
sowie zu anderen kirchlichen Vereinigungen ent-
stehen.“

42. § 45 wird wie folgt geändert:
Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Die Prüfung der gesamten Kassen- und Rechnungsführung
der Landeskirche erfolgt durch das Rechnungsprüfungsamt. Es
ist eine unabhängige landeskirchliche Dienststelle. Das Nähe-
re regelt ein Kirchengesetz.“

43. § 46 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Für jedes Haushaltjahr ist vor dessen Beginn ein Haushalt-
plan der Landeskirche, der alle im Haushaltjahr zu erwartenden
Einnahmen und alle voraussichtlich zu leistenden Ausgaben
enthalten muss, durch das Landeskirchenamt aufzustellen und
durch die Kirchenleitung der Landessynode vorzulegen. Zu
Änderungen soll die Kirchenleitung das Landeskirchenamt
hören.“
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Der durch die Landessynode durch Kirchengesetz fest-
gestellte Haushaltplan ist in zusammengefasster Form im
Amtsblatt der Landeskirche bekannt zu machen.“

44. § 47 wird wie folgt gefasst:
„§ 47

(1) Nach Ablauf eines jeden Haushaltjahres hat das Landes-
kirchenamt unverzüglich die Jahresrechnung der Landes-
kirche aufzustellen und sie zur Prüfung bereitzuhalten.
(2) Die Jahresrechnung ist durch das Rechnungsprüfungsamt
der Landeskirche zu prüfen.

(3) Innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Haushaltjahres
sind die geprüfte Jahresrechnung mit sämtlichen Belegen und
Übersichten sowie der Prüfungsbericht des Rechnungsprü-
fungsamtes der Landessynode vorzulegen.
(4) Die Landessynode schließt die Prüfung der Jahresrech-
nung der Landeskirche durch den Beschluss über die Entlas-
tung ab.“

45. § 48 wird wie folgt gefasst:
„§ 48

Die Bildung kirchlicher Gerichte und anderer Organe der
kirchlichen Rechtspflege, die Feststellung ihrer Zuständigkei-
ten sowie die Regelung ihrer Verfahren erfolgen durch Kir-
chengesetz.“

46. § 49 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Kirchenleitung kann der Änderung innerhalb von
drei Monaten ab Beschlussfassung widersprechen. Der
Widerspruch hat die in § 36 Abs. 7 bestimmte Wirkung. Die
Änderung der Kirchenverfassung erlangt dann Rechtskraft,
wenn die Landessynode den Beschluss auf ihrer nächsten Sit-
zung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen
Stimmen wiederholt.“

47. § 50 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird das Wort „bewendet“ durch das Wort

„bleibt“ ersetzt.
b) In Absatz 2 werden die Sätze 2 bis 4 aufgehoben. 

48. §§ 51, 52 und 54 werden aufgehoben.

49. § 53 wird § 51.

Artikel 2
Neufassung der Verfassung und anderer Kirchengesetze

(1) Das Landeskirchenamt kann den Wortlaut der Verfassung der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens in der Schreib-
weise der Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung neu fas-
sen und in der vom In-Kraft-Treten dieses Gesetzes an geltenden
Fassung im Amtsblatt bekannt machen. Bei der Neufassung wer-
den bei Aufzählungen und in den entsprechenden Verweisen die
Buchstaben durch Ziffern ersetzt. 
(2) Das Landeskirchenamt kann den Wortlaut von Kirchengeset-
zen, deren Übersichtlichkeit durch Gesetzesänderungen er-
schwert wird oder hinsichtlich derer sich Veränderungen in der
Schreibweise durch die Einführung veränderter Rechtschreib-
regeln ergeben, neu fassen und in der jeweils geltenden Fassung
mit neuem Datum im Amtsblatt bekannt machen.
(3) Druckfehler und andere offenbare Unrichtigkeiten in Kir-
chengesetzen kann das Landeskirchenamt jederzeit berichtigen.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Das vorstehende Kirchengesetz wird hiermit vollzogen und ver-
kündet.

Die Kirchenleitung

der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens

Bohl
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III.
Mitteilungen

Abkündigung
der Landeskollekte für Bibelverbreitung und Weltbibelhilfe

am 4. Sonntag nach Epiphanias (28. Januar 2007)

Sachbezugswerte 2007
§ 8 Abs. 2 Einkommenssteuergesetz (EStG)

Reg.-Nr. 401320-3 (3) 339

Unter Hinweis auf den Plan der Landeskollekten für das Kirchen-
jahr 2006/2007 (ABl. 2006 S. A 105) wird empfohlen, die Abkün-
digung mit folgenden Angaben zu gestalten:

Die Sächsische Haupt-Bibelgesellschaft erhält für die Finanzie-
rung bibelmissionarischer Aktivitäten einen Zuschuss aus dieser
Kollekte. Seit 192 Jahren fördert sie auf vielfältige Weise den
Gebrauch und das Verständnis der Bibel. Immer stärker wird das
besondere Angebot des Bibelhauses von Klassen genutzt, die sich
mit ihren Lehrern im Rahmen des Ethik-, Literatur- oder Ge-
schichtsunterrichtes über die Bedeutung und den Umgang mit der
Bibel informieren. Fast immer kommt es dabei – aber auch bei der
Lehrerfortbildung und anderen Gelegenheiten – zu Gesprächen
über Glauben und Leben. 

Die Deutsche Bibelgesellschaft bittet um Mithilfe für das Projekt
„Im Licht des Herrn“, das sie gemeinsam mit der Russischen
Bibelgesellschaft durchführt. In Russland leben blinde Kinder,
die mit diesem Projekt endlich ihre erste Kinderbibel in russischer
Braille-Schrift bekommen sollen. Die Deutsche Bibelgesell-
schaft, die auch schon an der russischen Vollbibel in Braille-
Schrift beteiligt war, setzt sich in besonderem Maße für dieses
Projekt ein. Eine Kinderbibel in Braille-Schrift kostet ca. 70 Euro.
Mit der Aktion „Im Licht des Herrn“ möchte die Russische Bibel-
gesellschaft 12.000 blinde Kinder landesweit erreichen. 
(Weitere Informationen unter 
http://www.dbg.de/article.php?channel=S&article=656.)

Die Kollekte am ökumenischen Bibelsonntag soll im Wesentlichen
den oben genannten Arbeitsbereichen und Vorhaben zufließen.

Reg.-Nr. 40209

Um eine Steuerpflicht für den sogenannten geldwerten Vorteil
gemäß § 8 Abs. 2 EStG zu vermeiden, wird folgendes angeordnet:
An Verpflegungsleistungen in kirchlichen Dienststellen oder Ein-
richtungen haben sich Mitarbeiter finanziell zu beteiligen. Die
Höhe der Beteiligung muss mindestens den amtlichen Sach-
bezugswerten entsprechen. Diese betragen laut Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung für 2007 und 2008:

Frühstück 1,50 €
Mittagessen 2,67 €
Abendessen 2,67 €
Vollverpflegung 6,84 €

Dies bedeutet, dass jeder Mitarbeiter, der durch seine Dienststelle
oder eine seiner Dienststelle angegliederte Einrichtung eine Mahl-
zeit erhält, mindestens oben genannte Beträge zu entrichten hat, um
steuerliche Komplikationen für sich und seinen Arbeitgeber zu ver-
meiden. Zum Zwecke der steuerlichen Nachprüfbarkeit sind über
die von Mitarbeitern geleisteten Zahlungen Nachweise zu führen.

Angebote „Haus der Stille“ im Jahr 2007

1. Exerzitien/Exerzitien im Alltag
bieten Hilfe bei der Einübung eines geistlichen Weges, sind ein
Rahmen, in dem Rechtfertigung durch Glauben erfahrbar werden
kann; Kurzexerzitien dauern in der Regel vier Tage, werden im
Schweigen verbracht, zweimal täglich werden biblische Impulse
gegeben, Einzelgespräche sind möglich, tägliche Feier des Hl.
Abendmahls, Gemeinschaftselemente; Exerzitien im Alltag: Sie
beinhalten eine tägliche Übungszeit zu Hause (20–60 Min). Die
intensivere Form Einzelexerzitien erstreckt sich über längere Zeit.
Die Begleitung erfolgt in Einzelgesprächen – wenig Gemein-
schaftselemente.

21. – 25.02.2007
„Eine Kirchenjahreszeit neu entdecken: Passion – Fasten –
Winterende“
Einkehrtage (nicht nur) für kirchliche Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
und Ruheständler

(Pf. Heiner Bludau / Edith Beyer, Dresden)
In den Tagen ab Aschermittwoch wollen wir uns im Schweigen
bewusst darauf einlassen, dass Neues sich im Verborgenen vorbe-
reitet. Die verschiedenen Aspekte der Jahreszeit geben dafür
Impulse: Ende des Winters, Fastenzeit, Passionszeit. 
172,– € / 132,– €

11.03. – 14.04.2007
Exerzitien im Alltag über fünf Wochen
auf der Grundlage des ersten Johannesbriefes
(Matthias Jacob, Leipzig)
Die Einführungen und Impulse (nach Vorlagen von Karin Johne)
möchten helfen, den Alltag für das Geheimnis der göttlichen Lie-
be zu erschließen. Im Rahmen der Begleitung (die per Brief oder
E-Mail erfolgt) steht der persönliche geistliche Prozess der Teil-
nehmenden im Mittelpunkt.
24,– € incl. Kursmaterial
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05. – 08.04.2007
„Brannte nicht unser Herz in uns?“
Enttäuschte Hoffnung – neue Perspektive
Gemeinsame Feier der Kar- und Ostertage
(Pf. Heiner Bludau)
Lukas erzählt im 24. Kapitel seines Evangeliums von Jüngern,
die nicht nur den äußeren Weg nach Emmaus, sondern auch einen
inneren Weg zurücklegen. Er führt durch die Begegnung mit
Jesus von der Hoffnungslosigkeit zur Freude. Die Begegnung mit
dem Auferstandenen erschließt ihnen eine neue Sicht auf das
Vergangene. Zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag wird
dazu eingeladen, diesen Weg mitzugehen.
129,– € / 99,– €

12. – 16.12.2007
Bereit werden
Kurzexerzitien in der Adventszeit 
(Pf. Heiner Bludau)
Gott kommt in unsere Welt. Das ist die unerhörte Botschaft zu
Weihnachten. Wir können ihr nichts hinzufügen oder wegnehmen.
Wir können nur aufmerksam lauschen. Schweigen, Schrift-
betrachtungen und Mahlfeiern können dabei helfen. 
172,– € / 132,– €

28.12.2007 – 01.01.2008 
Innehalten
Einkehrtage zum Jahreswechsel
(Pf. Heiner Bludau)
„The same procedure as last year?“ Das Theaterstück „dinner for
one“ am letzten Tag des Jahres im Fernsehen gehört für viele
Menschen zum Ritual des Jahreswechsels. Aber vielleicht gibt es
doch neues und anderes im neuen Jahr zu erhoffen? Die Tage
„zwischen den Jahren“ können eine gute Gelegenheit sein, still zu
werden, das Alte abzulegen und sich auf das Neue auszurichten.
172,– € / 132,– €

2. Wege in die Stille
ermöglichen ganzheitliche Erfahrungen im Bereich christlicher
Spiritualität, helfen, im eigenen Leben Neues zu entdecken, las-
sen neue Kraft schöpfen, wenden unterschiedliche Methoden an,
führen zu innerer Stille.

02. – 04.02.2007
Meditations- und Schweigewochenende
(P. Bernd Knüfer SJ, Leipzig)
Wenn Gott einem Menschen etwas sagen will, führt er ihn in die Stil-
le. Meister Eckehart lehrt uns: Wenn du Gott finden willst, musst du
zuerst bei dir selbst einkehren – denn da „wohnt“ Gott. So verbrin-
gen wir dieses Wochenende im Schweigen und ohne Ablenkung.
Wir üben die Meditation des einfachen Gegenwärtigseins oder –
nach Wunsch – auch des Jesusgebetes der Ostkirche. Einige, dem
Yoga entlehnte, körperliche Übungen bereiten auf das Stillsitzen vor.
101,– € / 81,– €, incl. 15,– € Kursgebühr

03.03.2007
Praxistag „Gelebte Spiritualität“ für kirchliche Mitarbeiter
(Pf. Heiner Bludau in Zusammenarbeit mit der AG Spiritualität in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen)
Spiritualität in Gruppen zu thematisieren und einzubringen setzt
selbst gelebte Spiritualität voraus. Der Praxistag soll kirchlichen
Mitarbeitern helfen, sich des persönlichen Weges bewusst zu wer-
den, neuen Formen zu begegnen und die eigene Spiritualität zu
vertiefen.
15,– €

09. – 11.03.2007
Aktion und Kontemplation
(Friedemann Bringt, Kulturbüro Dresden und Pf. Heiner Bludau)
Der spirituelle Weg nach innen ist nur die eine Seite der Medaille.
Was einem auf diesem Weg begegnet, muss sich im Alltag bewäh-
ren. Innerlich erlebte Befreiung verlangt nach äußerer Veränderung;
umgekehrt verlangt der Einsatz für Gerechtigkeit nach einem inne-
ren Fundament. An dem Wochenende soll diesem Zusammenhang
mit Kopf und Leib und Herz nachgegangen werden.
101,– € / 81,– €, incl. 15,– € Kursgebühr

30.03. – 01.04.2007
Kreuz – Baum des Lebens
Tanzwochenende
(Petra Trobisch, Meißen und Siegfried Bayer, Chemnitz)
Das Kreuz begegnet uns alltäglich in verschiedenen Formen, Ge-
staltungen und Bedeutungen. In der Passions- und Osterzeit steht
das Kreuz zentral als Zeichen des Neubeginns, der zur Auferstehung
führt. Mit Tänzen aus verschiedenen Kulturen, Texten und Gesprä-
chen wollen wir uns gemeinsam dem Kreuz als Zeichen des Lebens,
der Fülle und des Heils nähern und es so für uns neu entdecken.
126,– € / 106,– €, incl. 40,– € Kursgebühr
04. – 06.05.2007

Sich selbst und andere besser kennen lernen
Enneagramm – Einführungskurs
(Heike Heinze, Enneagrammtrainerin [ÖAE], Taucha)
Das Enneagramm ist eine alte Persönlichkeitstypologie, die neun
unterschiedliche Charaktermuster beschreibt. Es kann ein Hilfs-
mittel sein, die Beziehung zu sich selbst, den Mitmenschen und zu
Gott zu vertiefen, sich mit seinen Stärken und Schwächen anzu-
nehmen und weiter zu entwickeln. In diesem Einführungskurs
wird das Enneagramm theoretisch und praktisch vorgestellt.
Daneben bleibt Zeit für Stille, für Meditation und zum Austausch. 
101,– € / 81,– €, incl. 15,– € Kursgebühr

22. – 24.06.2007
Meditations- und Schweigewochenende
(P. Bernd Knüfer SJ, Leipzig)
siehe Erläuterungen 02. – 04.02.2007
101,– € / 81,– €, incl. 15,– € Kursgebühr

21. – 23.09.2007
Du meine Seele singe – auf der Suche nach der inneren Melodie
(Dorothea Mendt, Dresden)
Viele Menschen machen die Erfahrung, dass Singen und Musik-
hören belebt, die Stimmung hebt und zur Ruhe kommen lässt. Die
Suche nach den Tönen der Seele bringt uns noch näher mit unse-
rem Inneren in Verbindung. Wir können spüren, wie eine Quelle
in uns lebendig wird. Diese Quelle kann heilen, uns trösten, wenn
wir traurig sind und uns zu neuer Lebendigkeit führen. Ziel des
Seminars ist es, eigene „innere“ Melodien zu entdecken und die-
se ertönen zu lassen. Wir wollen in uns einkehren und auch mit
Hilfe von Meditationen zur Ruhe finden. Eingeladen sind alle, die
dieses Thema persönlich interessiert und die mehr zu sich selbst
finden wollen, besonders auch Menschen, die in sozialen Berufen
tätig sind und diese Dimension in ihrer Arbeit umsetzen möchten.
131,– € / 111,– € incl. 45,– € Kursgebühr

22. – 25.10.2007
ora et labora
Miteinander arbeiten in Haus und Garten. Die Tagzeitgebete
strukturieren den Tag. Unterkunft und Verpflegung sind frei. Auch
die Teilnahme an einzelnen Tagen ist möglich.
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26. – 28.10.2007
BERUFEN – lebendig zu sein
(Matthias Jacob, Leipzig)
In der Gruppe werden verschiedene Berufungsgeschichten der
Bibel meditativ erschlossen. In der Stille kann der persönlichen
Betroffenheit im Blick auf den Text nachgespürt werden. In der
Anleitung und Begleitung wird dem ganzheitlichen und indivi-
duellen Üben mit Leib und Seele große Bedeutung beigemessen.
100,– € / 80,– €,  incl. 14,– € Kursgebühr

02. – 04.11.2007
Mystik praktisch
Ein Wochenende für alle, die eigene Erfahrungen mit Mystik
machen wollen
(Pf. Heiner Bludau / Jürgen Küfner, Haus der Kirche, Dresden)
In der Reihe „Sehnsucht nach mehr – Spiritualität im 21. Jahr-
hundert“ werden in diesem Jahr im Haus der Kirche in Dresden
wieder drei Abende angeboten, an denen christliche Mystiker aus
verschiedenen Epochen gelesen werden. Das Wochenende ist als
Ergänzung dazu angelegt. Impulse zur Betrachtung, Meditationen
und Übungen sollen unter Einbeziehung des Leibes dabei helfen,
eigene Erfahrungen mit christlicher Mystik zu machen. Die Teil-
nahme ist auch unabhängig von den Lektüreabenden möglich.
86,– € / 66,– €

16. – 18.11.2007
Vergänglichkeit und Hoffnung
Tanzwochenende
(Renate Frank-Bayer, Chemnitz)
Tanz ist die Kunst des Augenblicks. In dem Moment, in dem ich
eine Bewegung ausführe, ist sie schon vorbei, Vergangenheit.
Gleichzeitig schafft diese Bewegung bereits einen Neuanfang.
Das Starre, Festgelegte wird aufgelöst in Veränderung, Lebendig-
keit. Der Tanz lässt die Verbindung von Vergänglichkeit und
Hoffnung erfahren. Ergänzt wird die Meditation des Tanzes durch
Lesungen von poetischen und biblischen Texten.
126,– € / 106,– €, incl. 40,– € Kursgebühr

3. Stille Tage

jeweils 9 – 17 Uhr, Beginn mit Vorstellungsrunde, Wahrneh-
mungsübungen, Natur-, Bild- oder Schriftbetrachtung, Einzel- und
Gemeinschaftselemente, Mittagspause zum Ausruhen oder Wan-
dern, Abschluss mit Feier des Hl. Abendmahls;
kurzfristige telefonische Anmeldung genügt.

06.01.2007 (Veronika Gude, Nossen)

17.02.2007 (Frank Klemm, Marienberg und Pf. Heiner Bludau)

26.03.2007 (Marlies Tamme, Weinböhla)

12.05.2007 (Katrin Erben, Markkleeberg )

15.09.2007
Zeit für mich – Aufatmen für junge Mütter 
Ein Tag Urlaub von der Familie
(Dr. Kristin Herbig, Dresden, Marlene Bunke, Krögis, Pf. Heiner
Bludau) 

26.09.2007 (Carmen Röthig, Dresden und Pf. Heiner Bludau)

24.11.2007 (Ingrid Grütze, Gröbern)

22.12.2007
Stiller Tag im Advent (Matthias Jacob, Leipzig)

4. Besondere Veranstaltung

30.06.2007
10 Jahre Haus der Stille Grumbach
Herzliche Einladung zum Fest der Freunde des Hauses

5. Hinweise auf Angebote außerhalb unseres Hauses

Haus der Kirche, Dreikönigskirche, Dresden
(Telefon 0351/812 4111)
Reihe: Sehnsucht nach mehr – Spiritualität im 21. Jahrhun-
dert
15.02., 19.04., 24.05.2007 jeweils 19 Uhr: Mystik für Anfänger. 
Texte christlicher Mystiker aus zwei Jahrtausenden. 
02. – 04.11.2007: Mystik praktisch. Ein Wochenende in Grum-
bach. 

Sächsische Haupt-Bibelgesellschaft e. V. Dresden 
(Telefon 0351/3100665)
21.05., 04.06., 11.06. jeweils 19:30 Uhr: Meine Bibel und mein
Leben.
Begegnungen mit Bibelgeschichten 
Evangelische Erwachsenenbildung 
(Telefon 0351/4717295)
22. – 24.08.2007
„Es ist selig zu leben, es ist selig zu sterben“
Nachdenken über Leben und Sterben
(Dorothea Mendt, Dresden, Wolfgang Bartel, Dresden)
Eingeladen sind alle, die dieses Thema persönlich anspricht.
Besonders auch Menschen, die im beruflichen Alltag, oder in der
Familie mit dem Sterben konfrontiert sind und Sterbende beglei-
ten wollen. Der Kurs wird von der Evangelischen Erwachsenen-
bildung angeboten. Nähere Informationen und Anmeldung dort:
landesstelle@eeb-sachsen.de, Tel. s. o. 

Haus Hoheneichen, Dresden 
(Telefon 0351/2616 40)
27.04. – 01.05.2007
„Ich halte Ausschau nach Dir“ Ps 63,3
Ökumenische Kurzexerzitien
(P. Markus Franz SJ, Hedwig Schüttken, Pf. Heiner Bludau) 
132,– € + 40,– € Kursgebühr

06. – 15.07.2007
Ökumenische Einzelexerzitien
(P. Markus Franz SJ, Hedwig Schüttken, Pf. Heiner Bludau) 
288,– € + 90,– € Kursgebühr

Exerzitien im Alltag
27.02. – 27.03.2007 Nossen (ökumenisch)
26.02. – 26.03.2007 Dresden-Loschwitz (ökumenisch) 

Leipzig
Leipziger Meditationsabende: „Sitzen – Schweigen – Hören“
Montags 19:45 Uhr (14-tägig ab 15.01.2007; ungerade Wochen)
Meditationsraum des Berufsbildungswerkes Leipzig-Knauthain
www.matthias-jacob.com 
Kontakt: Matthias Jacob mail@matthias-jacob.com/
Tel. (0341) 42990631

Meditation im Internet
Meditationskurse, Exerzitien im Alltag, Bibelmeditationen
www.karin-johne.de/homepage.htm
www.internetseelsorge.de/Spiritualitaet
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6. Zusätzliche Informationen
Anmeldung:
– Schriftlich (außer Stille Tage)
– Besondere Essenswünsche (z.B. Unverträglichkeiten; vegeta-

risch) bitte angeben
– Rückmeldung erfolgt nur bei Überbelegung
– Teilnehmerbrief mit Informationen zu Ablauf und Anreisemög-

lichkeiten wird ca. 10 Tage vor Beginn versandt

Unterbringung:
– Derzeit 11 Einzelzimmer mit Waschbecken
– Einige Zimmer sind bei bestimmten Angeboten doppelt beleg-

bar
– Toiletten und Duschen über den Flur erreichbar

Kosten:
– Tagessatz  für  Unterkunft  und  Verpflegung  43,–  € Verdiener/

33,– € Nichtverdiener
In begründeten Fällen sind niedrigere Beiträge möglich; nie-
mand soll sich aus finanziellen Gründen an der Teilnahme
hindern lassen! Haben Sie Mut, nachzufragen!
– Zusätzliche Kursgebühr bei einigen Kursen
– Bezahlung  während des Kurses 
– Ausfallgebühr 50,– € bei Rücktritt kürzer als 1 Woche (außer

in plötzlichen Krankheitsfällen)
– Stille Tage: 15,– €

Zeiten:
– Beginn der Kurse 18 Uhr mit Abendessen
– Ende der Kurse nach dem Mittagessen

Das Haus der Stille Grumbach lädt ein zum Innehalten und Atem-
holen. Eine Zeit abseits vom Alltag kann helfen, mitten in den vie-
lerlei Zwängen in Verbindung mit dem zu kommen, was wesent-
lich ist. So wird ein eigenständiger Weg mit Gott und den
Menschen erfahrbar und möglich.

Die vorliegenden Angebote wenden sich an Suchende und Ge-
übte. Daneben sind Gruppen bis 15 Personen mit Programmwün-
schen oder eigenem – zum Haus passenden – Programm herzlich
willkommen.
In den belegungsfreien Zeiten ist der Aufenthalt für Einzelgäste
mit Selbstversorgung möglich, nach Absprache auch mit geist-
licher Begleitung.

Haus der Stille Grumbach, Am oberen Bach 6, 01723 Grumbach
Tel. (03 52 04) 4 86 12, Fax. (03 52 04) 3 96 66
E-Mail: hausderstille@ngi.de, Internet: www.haus-der-stille.net

Neue Bankverbindung ab 01.01.2007:
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Dresden Nord, Konto 10 6720 940 bei
der LKG Dresden,
BLZ 850 951 64, Verwendungszweck: „Haus der Stille“

Berufsbegleitende Weiterbildung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
in Pfarramts- und Friedhofsverwaltungen

Reg.-Nr. 6301 BA VwLg 2007

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarramts- und nichttech-
nischen Friedhofsverwaltung wird ein Weiterbildungslehrgang in
Chemnitz angeboten. Eingeladen sind vorrangig Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen aus den Bereichen Chemnitz, Zwickau und
Leipzig.  

Folgende Themenkreise werden behandelt:
• Geschichte und Struktur der Landeskirche

Kirchenverfassung, Kirchgemeindeordnung, Aufgaben und
Arbeitsweise des Kirchenvorstandes, wichtige Rechtsvorschrif-
ten

• Allgemeine Pfarramtsverwaltung
Kirchliche Amtshandlungen, Kirchenbuchführung, Personen-
standswesen, Aktenführung und Archiv, Datenschutz

• Finanzen und Vermögen
Haushalt-, Kassen- und Rechnungsführung, Vermögensverwal-
tung, kirchliche Bauaufgaben, Mieten und Pachten, Kirchen-
steuer

• Personalverwaltung
Arbeits- und dienstrechtliche Bestimmungen, Dienst- und Ver-
sorgungsbezüge

• Friedhofsverwaltung
Bestattungswesen, Musterfriedhofsordnung, Hoheitsbereich
des Friedhofs, Friedhofsgebühren, Zulassung Gewerbetreiben-
der, Denkmalsgenehmigungen

• sowie andere aktuelle Themen und allgemeinkirchliche Fragen.

Der Lehrgang beginnt am 15. März 2007. Er umfasst insgesamt
16 Unterrichtstage. In der Regel finden monatlich zwei Lehr-
gangstage statt; die Schulferien sind ausgenommen. Dieser Lehr-
gang kann nur als geschlossene Einheit besucht werden; eine
Auswahl einzelner Themenkomplexe ist nicht möglich. 

Der Teilnehmerbeitrag für den gesamten Lehrgang beträgt 80,– €.

Ziel der beruflichen Weiterbildung ist die Vermittlung berufs-
theoretischer Kenntnisse und ihre Anwendung in der kirchlichen
Verwaltungspraxis, der Erfahrungsaustausch sowie der Umgang
mit Fachliteratur. Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebeschei-
nigung.

Schriftliche Anmeldungen werden bis spätestens 20. Februar
2007 an das Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens, Geschäfts-
stelle der Verwaltungsausbildung, Lukasstraße 6, 01069 Dresden,
Tel. (03 51) 46 92-136, Fax: (03 51) 46 92-139 erbeten. 

Folgende Angaben sind erforderlich:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Dienststelle, Beschäftigungsum-
fang (in Prozent), Beginn des kirchlichen Dienstes, konkrete
Arbeitsaufgaben, berufliche Abschlüsse. Eine Stellungnahme der
Dienststelle ist beizufügen.
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V.
Stellenausschreibungen

Bewerbungen aufgrund der folgenden Ausschreibungen sind –
falls nicht anders angegeben – bis zum 16. Februar 2007 einzu-
reichen.

1. Pfarrstellen
Bewerbungen um nachstehend genannte Pfarrstellen sind an das
Landeskirchenamt zu richten.
Es sollen wieder besetzt werden:

A. durch Übertragung nach § 5 Buchstabe a des Pfarrstellen-
übertragungsgesetzes – PfÜG – vom 23. November 1995 (ABl.
S. A 224):

die Pfarrstelle St. Egidien mit SK Bernsdorf (Kbz. Glauchau)
2 Predigtstätten – Dienstwohnung im Pfarrhaus St. Egidien
(151,99 m2) mit 6 Zimmern zuzüglich Amtszimmer.

die 2. Pfarrstelle Falkenstein-Grünbach mit SK Ellefeld (Kbz.
Auerbach)
3 Predigtstätten, außerdem wird in 3 Außenorten alle zwei
Wochen Gottesdienst gehalten (bei 3 Pfarrstellen). – Dienstwoh-
nung im Lutherhaus Falkenstein (172,92 m2) mit 5 Zimmern und
Amtszimmer (außerhalb der Wohnung).

die 2. Pfarrstelle Treuen (Kbz. Auerbach)
4 Predigtstätten, außerdem wird in einem Pflegeheim monatlich
ein Gottesdienst gehalten (bei 2 Pfarrstellen) – Dienstwohnung
(151,08 m2) mit 4 Zimmern und Amtszimmer.

4. Gemeindepädagogenstellen
Kirchgemeinde Leipzig-Connewitz-Lößnig (Kbz. Leipzig)
64103 Leipzig-Connewitz-Lößnig 41

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Leipzig-Connewitz-Lößnig sucht
ab 1. März 2007 einen Gemeindepädagogen/eine Gemeindepäda-
gogin zur Besetzung einer hauptamtlichen Gemeindepädagogen-
stelle mit Schwerpunkt Kinder- und Familienarbeit. Zum Aufga-
bengebiet gehören auch die Jugend- und die Seniorenarbeit. Der
Beschäftigungsumfang der Stelle beträgt 60 %.
Die Kirchgemeinde wünscht sich einen Mitarbeiter/eine Mitar-
beiterin, der/die teamfähig, kreativ und auch bereit ist, neue Wege
zu gehen. In der Kirchgemeinde leben viele Familien mit Kin-
dern. Der zur Kirchgemeinde gehörende Kindergarten bietet die
Chance, Kinder für die Gemeinde zu interessieren. Gemeinsam
mit den anderen Mitarbeitern der Kirchgemeinde sind übergrei-
fende Projekte zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit den
Gemeindepädagoginnen der Kirchgemeinden im Schwesterkirch-
verhältnis soll aufgebaut werden.

Für weitere Informationen steht Pfarrer Junghans,
Telefon (03 41) 3 01 20 00 oder 5 90 24 78, zur Verfügung.

Bewerbungen sind an den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirch-
gemeinde Leipzig-Connewitz-Lößnig, Selneckerstraße 7, 04277
Leipzig zu richten.
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